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vorwort bürgerMeIster

brIef eInes geMeIndebürgers

liebe Mitterdorferinnen 
und Mitterdorfer!

Wie Sie sicher schon bemerkt haben werden 
derzeit im Bereich Mitterdorf an vielen Stellen 
Grabarbeiten durchgeführt. der Grund dieser 
Maßnahmen ist das von der energie Steiermark 
die 20kv leitung von Mitterdorf bis eggersdorf 
erdverlegt wird und zusätzlich im dorf Mitter-
dorf das Stromnetz, da es schon unzureichend für 
zukünftige entwicklungen war neu in verstärkter 
ausführung mitverlegt wird. diese Gelegenheit 
haben wir als Gemeinde auch genutzt um leer-
verrohrungen für das Glasfaser internet mit zu 
verlegen. Somit werden wir bis Jahresende einen 
lückenschluss von Greith bis zur Gemeindegren-
ze zu eggersdorf mit einer länge von über zehn 
Kilometer erreichen. damit sind auch große Be-
reiche in Zukunft vorgesehen mit Glasfaser zu 
bestücken und eine gute zukünftige Breitbandinf-
rastruktur zu erzielen.
auch mit dem Fortschritt beim Kindergarten neu-
bau sind wir zufrieden und der Rohbau ist bereits 
zur Gänze Wasserdicht und somit sind wir für die 
weiteren Maßnahmen vom Wetter unabhängig.
Für die bevorstehende eu- Wahl am 26. Mai 
2019 möchte ich Sie bitten von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und zur Wahl zu gehen. 
Wir befinden uns in nicht ganz einfachen Zeiten 
mit verschiedenen Konflikten Weltweit und auch 
mit dem Brexit in Großbritannien. die demokra-
tie und der Frieden brauchen ihre Stimme.
Sehr gefreut habe ich mich über den erhalt des 
nachfolgenden Briefes ende april von einem an-

onymen Gemeindebürger. Man darf als Bürger-
meister nicht erwarten das man für die positive 
arbeit lob erhält, da es von den Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürgern als selbstver-
ständlich erachtet wird das man möglichst zufrie-
denstellend für alle arbeitet. trotzdem ist so eine 
ausnahme auch Balsam für die Seele eines Bür-
germeisters und ich werde mich natürlich auch 
weiterhin bemühen allen anforderungen gerecht 
zu werden.

herzlichst, ihr (euer) Bürgermeister
Franz Kreimer

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Seit Jahren beobachte ich schon ihre tätigkeit in der Gemeinde, 
insbesondere als Bürgermeister, und muss sagen, dass Sie hervor-
ragende arbeit leisten für die Bürger und Bürgerinnen. ihr engage-
ment und ihr einsatz tragen Früchte und möchte ich ihnen auch 
zum neuen Projekt „Kindergarten“ und zu den durchgeführten Stra-
ßensanierungen herzlich gratulieren. Wir alle profitieren davon,

lieber herr Kreimer, ein besonderer dank gilt ihrer Familie und 
ihrer Gattin, welche durch toleranz und unterstützung erst ihre 
arbeit für die Gemeinde ermöglichen.
in diesem Sinne auf weitere fünf Jahre, alles Gute für die Wahlen!

ein Gemeindebürger, april 2019

Sehr geehrt
er Herr 

Bürgermeister!
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Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte

Zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai 2019 sind Sie berechtigt, wenn Sie

• spätestens am 26. Mai 2019 (Wahltag) das 16. Lebensjahr vollendet haben werden;
• am Stichtag (12. März 2019) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in einer ös-

terreichischen Gemeinde Ihren Hauptwohnsitz haben (in diesem Fall erfolgt eine auto-
matische Eintragung in das für die Europawahl erstellte Wählerverzeichnis) und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder

• Auslandsösterreicherin oder Auslandsösterreicher sind, spätestens am Wahltag 16 Jahre 
alt werden und bis zum 11. April 2019 in das Wählerverzeichnis einer österreichischen Ge-
meinde eingetragen worden sind;

• Unionsbürgerin oder Unionsbürger mit einem Hauptwohnsitz in Österreich sind, bei der 
Hauptwohnsitz-Gemeinde am Stichtag in der Europa-Wählerevidenz eingetragen sind 
und in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat Ihr aktives Wahlrecht nicht verloren haben.

Wie können Sie wählen, wenn Sie am Wahltag nicht Ihr Wahllokal in Ihrer Hauptwohnsitz-  
Gemeinde aufsuchen können?

Dazu benötigen Sie eine Wahlkarte. Mit dieser können Sie wie folgt Ihre Stimme abgeben:

• am Wahltag in jedem Wahllokal,
• am Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde (sogenannte „fliegende Wahlkom mission“) 

oder
• sofort nach Erhalt der Wahlkarte im Weg der Briefwahl.

Als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher benötigen Sie auf jeden Fall eine Wahlkarte 
(ausgenommen, Sie können am Wahltag in der Gemeinde Ihrer Eintragung in der Europa-Wählerevi-
denz zufällig das für Sie zuständige Wahllokal aufsuchen).

Ab wann und wo können Sie die Ausstellung Ihrer Wahlkarte beantragen?

• Seit dem Tag der Wahlausschreibung,
• bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind, aber keinesfalls 

beim Bundesministerium für Inneres.

Als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher können Sie die Wahlkarte auch im Weg ei-
ner österreichischen Vertretungsbehörde (Botschaft, Generalkonsulat, Konsulat) anfordern.

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt werden? 

Schriftlich (auch per E-Mail, Telefax oder, wenn vorhanden, über eine Internetmaske):

• bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 22. Mai 2019),

Informationsblatt (Beantragung Wahlkarte) – EU19 (EX 501)

Europawahl 2019

Hotline: +43/1/53126/2700
Internet: http://www.bmi.gv.at/wahlen
E-Mail: wahl@bmi.gv.at

Drucken
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• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 24. Mai 2019, 12.00 Uhr), wenn 
eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom  
Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist.

Mündlich (persönlich, nicht telefonisch):

• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 24. Mai 2019, 12.00 Uhr).

Was wird bei der Antragstellung benötigt?

Bei einer mündlichen Antragstellung ein Identitätsdokument:

• idealerweise ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. Pass, Führerschein, Personalausweis)

Bei einer schriftlichen Antragstellung zur Glaubhaftmachung Ihrer Identität:

• Angabe der Passnummer
• Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde

Bei einer elektronischen Antragstellung mittels qualifizierter elektronischer Signatur benötigen Sie 
keine weiteren Dokumente.

Beachten Sie bitte, dass jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung (z. B. we-
gen Ortsabwesenheit oder Aufenthalts im Ausland) enthalten muss.

Ab welchem Zeitpunkt wird die Wahlkarte erhältlich sein?

• Wahlkarten können ab 2. Mai 2019 bei der Gemeinde persönlich abgeholt werden.
• Bei Antragstellung kann um die Zusendung der Wahlkarte (unter Angabe der Zustell adresse 

– auch im Ausland) ersucht werden.

Bitte beachten Sie:

• Beantragen Sie Ihre Wahlkarte bei Ihrer Hauptwohnsitz-Gemeinde (Auslandsösterreiche-
rinnen und Auslandsösterreicher bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie ein-
getragen sind) rechtzeitig!

• Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit Ihrer Wahlkar-
te Ihre Stimme abgeben, unabhängig davon, wo und auf welche Weise Sie wählen  
möchten!

• Sollten Sie keine Wahlkarte beantragt haben, so können Sie ausschließlich bei der Ge-
meinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind, am 26. Mai 2019 Ihre Stim-
me abgeben.

• Eine Beantragung der Wahlkarte ist keinesfalls beim Bundesministerium für Inneres 
möglich!

eu-wahl

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte
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eu-wahl

Informationsblatt ("Fliegende Wahlbehörde") – EU19 (EX 503)

Informationen für Wahlberechtigte,
die nicht in der Lage sind,  

ihr Stimmrecht in ihrem Wahllokal auszuüben

Was können Sie tun, wenn Sie geh- und transportunfähig oder bettlägerig sind und bei der Euro-
pawahl am 26. Mai 2019 wählen wollen?

In diesem Fall benötigen Sie unbedingt eine Wahlkarte.

Wo können Sie die Ausstellung Ihrer Wahlkarte beantragen?

• Bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind.

Dabei haben Sie gleichzeitig bekannt zu geben, dass Sie vor einer besonderen Wahlbehörde (so-
genannte „fliegende Wahlkommission“) wählen wollen.

Ab welchem Zeitpunkt können Sie Ihre Wahlkarte beantragen?

• Seit dem Tag der Wahlausschreibung

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt werden? 

Schriftlich (auch per E-Mail, Telefax oder, wenn vorhanden, über eine Internetmaske)
• bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 22. Mai 2019)
• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 24. Mai 2019, 12.00 Uhr), wenn eine 

persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom Antrag steller 
bevollmächtigte Person möglich ist.

Mündlich (persönlich, nicht telefonisch):
• bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 24. Mai 2019), 12.00 Uhr

Welche Dokumente werden bei der Antragstellung benötigt? 

Bei einer mündlichen Antragstellung ein Identitätsdokument:
• idealerweise ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. Pass, Führerschein, Personalausweis)

Bei einer schriftlichen Antragstellung durch Glaubhaftmachung Ihrer Identität:
• Angabe der Passnummer
• Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde

Bei einer elektronischen Antragstellung mittels qualifizierter elektronischer Signatur benötigen 
Sie keine weiteren Dokumente.

Europawahl 2019

Hotline: +43/1/53126/2700
Internet: http://www.bmi.gv.at/wahlen
E-Mail: wahl@bmi.gv.at

Drucken

Beachten Sie bitte, dass jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung (z. B. 
wegen Ortsabwesenheit, Krankheit oder Aufenthalts im Ausland) enthalten muss.

Wie können Sie am Wahltag Ihre Stimme abgeben?

Aufgrund Ihres Antrags werden Sie am Tag der Europawahl, das ist der 26. Mai 2019, zum 
Zweck der Stimmabgabe von einer besonderen Wahlbehörde in der Unterkunft, in der Sie sich 
aufhalten, besucht. Der Besuch erfolgt innerhalb der in der Gemeinde Ihres Aufenthaltsorts vor-
gesehenen Wahlzeit. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Eingangstür für den Besuch der beson-
deren Wahlbehörde geöffnet wird. Ihre Wahlkarte und eine zur Feststellung Ihrer Identität 
geeignete Urkunde oder sonstige amtliche Bescheinigung (z. B. Pass, Führerschein, alle amtlichen 
Lichtbildausweise, nicht jedoch den Meldezettel) halten Sie bitte bereit.

Wie ist vorzugehen, wenn Sie ohne fremde Hilfe nicht wählen können?

Sollten Sie blind, schwer sehbehindert, gelähmt oder des Gebrauches der Hände unfähig oder in 
der Weise sinnesbehindert sein, dass Ihnen das Ausfüllen des amtlichen Stimmzettels ohne fremde 
Hilfe nicht zugemutet werden kann, so dürfen Sie sich von einer Person, die Sie sich selbst auswäh-
len können, bei der Wahlhandlung helfen lassen. Im Zweifelsfall entscheidet über die Zulässigkeit der 
Inanspruchnahme fremder Hilfe die Wahlbehörde. Die Entgegennahme von Wahlkartenstimmen, die 
anlässlich der Stimmabgabe durch bettlägerige oder in ihrer Freiheit beschränkte Wahlkartenwäh-
lerinnen oder Wahlkartenwähler von anderen anwesenden Personen (z. B. Angehörige, Pflege- oder 
Aufsichtspersonen) abgegeben werden, ist zulässig.

Wie haben Sie vorzugehen, wenn Sie am Wahltag das Wahllokal doch aufsuchen können?

Sollte sich vor dem Wahltag herausstellen, dass Sie das Wahllokal doch selbst aufsuchen können, 
so müssen Sie die Gemeinde, in deren Bereich Sie geh- und transportunfähig oder bettlägerig waren, 
rechtzeitig davon verständigen, dass Sie auf einen Besuch durch die besondere Wahlbehörde ver-
zichten.

Wie haben Sie vorzugehen, wenn Sie sich in einer Anstalt befinden?

Wenn Sie sich in einer Heil- und Pflegeanstalt befinden, gehfähig sind und für den örtlichen Be-
reich des Anstaltsgebäudes besondere Wahlsprengel errichtet wurden, haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Stimme in dem dortigen Wahllokal abzugeben. Sollten Sie vor einer solchen Wahlbehör-
de nicht erscheinen können, so wird Sie diese auf Ihrem Zimmer aufsuchen.

Wenn Sie in einem gerichtlichen Gefangenenhaus, in einer Strafvollzugsanstalt, oder sonst in ei-
nem Haftraum untergebracht sind, können Sie unter den gleichen Voraussetzungen wie die übrigen 
Wahlberechtigten, die nicht in der Lage sind, ein Wahllokal aufzusuchen, von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen.

Nähere Informationen betreffend die Stimmabgabe mittels Wahlkarte können auch dem Auf-
druck auf der Wahlkarte entnommen werden.
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bauernMarKt In MItterdorf

unser nächster bauernmarkt findet 
am 7. Juni 2019 ab 14:00 uhr wieder statt.

wir freuen uns auf ein  genussvolles wiedersehen.
dIe dIreKtverMarKter
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neues aus deM KIndergarten

Vor Ostern gab es viel zu tun. 
Bastelarbeiten, Geschichten über die 
Natur und Tierwelt im Frühling, Lieder 
und Gedichte, Religiöse Angebote und 
viel Bewegung im Turnsaal und im Garten 
standen am Tagesplan. Auch das Backen 
war ein weiter Schwerpunkt, der den 
Kindern großen Spaß bereitete.
Am letzten Kindergartentag vor den 
Osterferien gab es eine stimmungsvolle 
Osterfeier, bei der festlichen Jause 
wurde das selbstgebackene Osterlamm 
verschmaust, und anschließend ging es 
auf „Nesterlsuche“.
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tag der offenen atelIertür

EINLADUNG 
zum 

TAG DER 
OFFENEN 

Werkstatt-TÜR

„METALLOBJEKTE 
für den GARTEN“

von 10:00 bis 21:00 Uhr 

bei Gerhard KULMER

8181 Mitterdorf an der 
Raab 21, 0664 / 139 86 95
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Artists and cultural mediators, many thanks – ein aufrichtiges DANKE!
Mit Ausdauer und Idealismus, mit Beharrlichkeit und Begeisterung, initiieren und organisieren das 
KÜNSTLER(ehe)PAAR Anne & Peter KNOLL, seit 17 Jahren den Tag der offenen Tür der freischaffend 
bildenden Künstlerinnen und Künstler der Steiermark und Graz. Mittlerweile wird dieser, für die 
steirischen Kulturschaffenden, so besondere Tag, bereits zum 9. Mal von diesen beiden nimmer-
müden Künstlern und Kunstvermittlern INS LEBEN GERUFEN. Dies mit einem Idealismus und in 
einer Beständigkeit, die ihresgleichen sucht und nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann. 
Mit Engagement, Feingefühl und bescheidensten finanziellen Mitteln, werden Brücken zu Künst-
lerinnen und Künstlern, mit großer kultureller und emotionaler Tragweite, gebaut und die Türen zu 

Die freischaffend bildenden Künstlerinnen und Künstler in Graz und in 
der Steiermark öffnen ihre Ateliers. Neben dem Galerien- und Ausstel-
lungsbetrieb ist der Atelierbesuch eine weitere wichtige Möglichkeit zur 
Kunstkommunikation. Wir, die Künstlerinnen und Künstler, laden die Be-
sucher auf das Land und in die Stadt, ins Ambiente des künstlerischen 
Lebens und der Kunstproduktion ein.
Der Künstlerplan, auch gleichzeitig ART GUIDE, ermöglicht die Kontakt-
aufnahme mit den Künstlern über das ganze Jahr hinaus.
Open house – studio visit
Free lance artists of the fine and applied arts professions, who are residing in the city of 
Graz and in the province of Styria, will open their studio-doors to the public.
This event provides the opportunity for you to experience the various studio-environ-
ments in their rural and urban setting.
The site map serves simultaneously as an “art guide”, with information which can be 
consulted also after the designated studio day on the 26th of May.

I. Bezirk, Innere Stadt
1 Walter Felber
1 Inge Schrötter
2 Brigitte Heiden
3  Ulrike-Riggi 

Hinterleitner
4 Tom Lohner
5 Rika Moto
6 Luise Thaler

II. Bezirk, 
St. Leonhard 
7 Verena Gottstein
8 Ingrid Knaus
9 Helga Helle Knöbl
10 Barbara Luecking
11 Bettina Paschke
12 Andrea Riegler
13  Lalo, Ida u. Emil 

Srkalovic

III. Bezirk, Geidorf
14  Franz „Fränky“ 

Missiuk
15 Lilo Osagie-Strafella
16  Gottfried 

Pengg-Auheim
17 Beate Rüsch
18 Axel Staudinger
18 Emma Wildfang
19 Lara Bojana Wagner

IV. Bezirk, Lend
20 Selma Etareri
21 Gregor Fauland
22 Martina Hartusch
23 Mario Lorenz
24  Traude S. 

Mihalopulos
24 Barbara Hammer

24 Angela Flois
25 Michaela Steiner
26 Allegra Wagner

V. Bezirk, Gries
27  studio 

ASYNCHROME
28  Gilbert Kleissner 

alias CEDES
29 dermatthias
30 Elisabeth Gschiel
31 Stefan Huber
32  Adriana Schatzmayr
33 Marina Stiegler
34 Valerie Tschida

VI. Bezirk, Jakomini
35 Hans Beletz
36 Ilsetraud Riegler
37 Krista Titz-Tornquist

VII. Bezirk, Liebenau
38 Josef Niederl
39 Werner Schimpl

VIII. Bezirk, St. Peter
40 Wilfried Gerstel
41 Emil Herker
41 Peter Herker
41 Michael Herker
42 Paul Mangold
43 Klaus Reisinger
44  Showroom 

Bauernfeind & 
Schlamadinger

IX. Bezirk, Waltendorf
45 Helga Hudin
46  Michaela 

Schweighofer

X.Bezirk, Ries
47  Beatrix Rother-

Schwerdtfeger

XI. Bezirk, Mariatrost
48  Elisabeth 

Benndorf-Lang

XII. Bezirk, Andritz
49 Helmut Kozar
50  Inge Valentin-Zimek

XIII. Bezirk, Gösting
51 Samson Ogiamien

XIV. Bezirk, 
Eggenberg
52 Erwin Schwentner

XV. Bezirk
Wetzelsdorf
53 Artfactory-Graz
54 Bernhard Eisendle
55 Christian Gollob
56 Gertrude Wurm

XVI. Bezirk, 
Straßgang
57 Klaus Gmoser

XVII. Bezirk, 
Puntigam
58 Ulli Utri

Dass Orte der Kunst ihren eigenen seltsamen Zauber haben: ein schon oft verratenes Geheimnis. 
Man spürt ihn natürlich in Galerien und Museen, aber manchmal sogar noch mehr an jenen Or-
ten, an die man als Betrachter nicht oft eingeladen wird; an den Orten nämlich, an denen Kunst 
entsteht. Manchen dieser Orte merkt man an, dass sie Tempel sind, um den berühmten Göttlichen 
Funken einzufangen. Manchen merkt man an, dass die Erzeugung von Kunst anstrengend und 
sogar schmerzvoll sein kann oder halt eine lange Schinderei. Aber egal, ob man seine Nase in 
nüchterne Werkhallen, sonnige Studios oder muffige Souterrains steckt, man taucht dabei immer 
ein wenig in den künstlerischen Prozess ein, ins Ausdenken, Erspüren, Prüfen, Verwerfen, Trans-
formieren, in das Spannungsfeld von Scheitern und Gelingen, in das Gebrizzel von Intention, Idee, 
Ausführung. Fad ist das nie. Man sollte Künstlerinnen und Künstler also unbedingt heimsuchen, 
wenn sie einen schon einmal lassen.

Ute Baumhackl, Kulturredakteurin

ART GUIDE
2019-2021TAG DER OFFENEN TÜR / OPEN HOUSE-STUDIO VISIT

26. Mai 2019 , Öffnungszeiten 10 bis 21 Uhr ... Die Künstler weisen sich zur besseren 
Auffindbarkeit vor Ort mit einem Kulturpunkt aus. 

Die Steiermark hat ein vielfältiges, vielseitiges und vielschichtiges Kunst- und Kulturleben, das 
auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Mit dem „TAG DER OFFENEN TÜR“ wird 
es interessierten Menschen ermöglicht, einen Blick hinter die Kulissen künstlerischen Schaffens 
oder aber auch einen Blick inmitten künstlerischen Schaffens in der bildenden Kunst werfen zu 
können. Dort, wo über Kunst nachgedacht und diskutiert wird, dort wo Ideen und Werke geboren 
und geschaffen werden. Gerade dort dürfen sich Besucherinnen und Besucher direkte Vermittlung 
und persönliche Auseinandersetzung erwarten. Es freut mich, dass Anne und Peter Knoll seit vielen 
Jahren mit Beständigkeit diesen „TAG DER OFFENEN TÜR“ organisieren und über 200 freischaf-
fende bildende Künstlerinnen und Künstler daran teilnehmen und ihre Ateliers und Werkstätten der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Die eigens dafür erstellte besondere KünstlerInnen-Landkarte 
macht die Quantität zusätzlich beeindruckend sichtbar. 
Ich danke Anne und Peter Knoll für ihre Initiative und ihr jahrelanges Engagement, und ich wünsche 
den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Besucherinnen und Besuchern spannende und nach-
haltige Einblicke in die bildende Kunst. 

Christopher Drexler, Landesrat für Kultur

„Das Geheimnis des Kunstschaffens offenbart sich im Atelier!“,
 Gernot Rath, Kultur und Kommunikation, ORF Steiermark

„Die Kunst nimmt sich, meiner Meinung nach, ohnehin oft zu ernst“,
    Claudia Gschweitl, ö1 Kulturredakteurin

„Kunst, die aus tiefster Intuition entsteht“,
   Johannes Itten, lehrender Meister im Bauhaus in Weimar

www.kneipp-aktiv-park.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung,
A7 Landes- und Gemeindeentwicklung, 
Referat für Statistik und Geoinformation,
Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz
URL: gis.steiermark.at

 GRUNDLAGE
 GIS-Steiermark®

Tourismusinformation: Die Künstlerlandkarte ist im Informationsbüro Graz-Tourismus, 
Herrengasse 16 erhältlich.

Öffnungszeiten: Mo- So. (und Feiertag) von 9:30 Uhr – 18 Uhr. Tel: 0043(0)316/8075
 

Projektinformation, Organisation Tag der offenen Ateliertüren 2019,
für den Inhalt zeichnen: Anne und Peter Knoll 0043(0)3113/2242, atelierknoll@aon.at

 
Mobil Zentral: Fahrplan- und Tarifauskünfte für Bus & Bahn: 050678910
Bahnkartenverkauf und Fahrradverleih (Grazbike), www.mobilzentral.at

Herstellung: druckhaus scharmer GmbH, www.scharmer.at

Mit Dank den Kooperationspartnern 
und den Sponsoren.

Emma Kunz am Arbeitstisch
in Waldstatt (1953)
© Emma Kunz Zentrum, CH-5436 Würenlos

Emma Kunz (1892-1963)
Werk-Nr. 013, 99 x 99 cm
© Emma Kunz Zentrum, CH-5436 Würenlos

TAG DER OFFENEN TÜR
der freischaffend bildenden
Künstlerinnen und Künstler
Land Steiermark und Graz

So, 26. Mai 2019

ART GUIDE
www.tag-der-offenen-tuer.at

2019

STEIERMARK

Pischelsdorf am Kulm

Bruck- Mürzzuschlag
60 Hannelore Fasser
61 NAHTLOSKUNST-ein art brut Atelier
62 Renate Höfer-Wiesinger
63 Franz Krammer
64 Eva Nömayr
65 Johann Schrittwieser
66 Silvia Siener
67 wasistkunst-ATELIER THÖRL
 Jennifer Posch,
 Werner Kickenweiz,
 Richard Fürstner
68 wasistkunst-Atelier St.Lorenzen
 Martin Kölldorfer

Deutschlandsberg
69 Atelier-Klasse Maestro
70 Grete Faßwald
71 Heinrich Pansi
72 Gernot Pock
73 Isabella Primos
74 Petra Wildbacher

Graz-Umgebung
75 Adolf Bachler
76 Sandor Csok
77 Susanne Fruhwirt-Nievoll
78 Anna Hofbauer-Kogler (ALISONN)
79 Annemarie D. Humele
80 Wolfgang Kern
81 Ursula Meister
82 Stefanie Menzinger
83 Hannelore Nunner
84 Regina Peier
85 Christine Piber
86 Martha Pribil
87 Michael Raimann
88 Margit Resch
89 Leo Rogler
90 Bernhard Schmid
91 Renate Schmid
92 Archan Wanda
93 Gerlinde Weißenböck
94 Josef Wink

Hartberg-Fürstenfeld
95 Eveline Alcantara-Ferstl
95 Luis Emilio Alcantara Monascal
96 Maria Anna Fritz
97 Heinz Karner
98 Elfriede Scharf
98 Richard Ludersdorfer

Leibnitz
99 Lilli Berger
100 BRETTSCHUH
101 Elisabeth Brodatsch-Häusler
102 Helga Chibidziura
103 Doco Ikonic "IKO"
103 Angelica Kugler
103 Franz Strauss
104 Christine Kober
105 Gideon Koval
106 KUNST<>RAUM Welles
 Romana Leitner / Bernd Masser

107 Peter Liebmann
108 Mesi List
109 Heidrun Platzer
110 Karin Westreicher
111 Gerhard Wohlfart

Leoben
112 Robert Berger
113 Michael Hochfellner
114 Johanna Leipold
115 Anneliese Thurnhofer

Liezen
116 Margarete Grössing
117 Marlene Schaumberger

Murau
118 Angelika Fritz
119 Rudolf Hirt
119 Angelika Hirt-Thomsen
119 Maren Hirt
120 Hans & Marga Leitner

Murtal
121 Gruppe Aquart
 Traude Pirker
 Brigitte Kaddoura
 Magda Köck
 Helga Rakowitz
122 Ilse Hulpoi
123 Brigitte Kollegger / GINKO
124 Franz Schicho

Südoststeiermark
125 Inge Fangl
126 Maximilian Lorenz Jantscher
127 Charlotte Kleindienst
128 Sybille Lehner
129 Alfred Lenz
130 Harald Boris Mikusch
131 Helga-Maria Niederl 
132 Petra Stock
133 Peter Troißinger
134 Daniel Wetzelberger
134 Cristina D' Alberto 

Voitsberg
135 Siegfried Burgstaller
136 Christine Kertz
137 Kunstfabrik Lipizzanerheimat
138 Heide Lamperter
139 Renate und Fritz Prehal
140 Ingrid Wieser

Weiz
141 Martina Brandl
142 Karl Dobida
143 Richard Frankenberger
144 Günter Friesinger
144 Roswitha Weingrill
144 Carina Hutter
145 Johannes Grobbauer
146 Rebekka Hackl
147 Ramin Hazrati
148 Barbara Jenner

149 Michaela Knittelfelder-Lang
150 Anne & Peter Knoll
151 Birgit Kohlhofer-Pieber 
152 Gerhard Kulmer
153 Kunstverein Atelier KO
154 Armin Maier
155 Dorothea Nell
156 Herta Niederl-Lehmann
157 Ingrid und Birgit Pfeiffer
158 Susanne Posch
159 Christina Helena Romirer
160 Doris  Rosenberger
161 Albert Schmuck
162 Christian Strassegger
163 Anna & Andreas Tauser
164 Gabi Troester
165 Johann Vidrich

Jennersdorf/Bgld.
166 Franz Wieser

ihren Ateliers geöffnet. Es ist daher an der Zeit, wider der Präpotenz des Selbstverständlichen, den 
Initiatoren und oststeirischen Vollblutkünstlern, Anne & Peter KNOLL, EINEN AUFRICHTIGEN DANK 
auszusprechen und diese Haltung durch Wertschätzung und Teilnahme am Tag der offenen Tür 
oder im Rahmen des ART GUIDEs 2019 - 2021, auszudrücken.
Mit Freude und Begeisterung öffnen die steirischen Künstlerinnen und Künstler gastfreundlich die 
Pforten ihrer Ateliers und ermöglichen uns so, den Zutritt in die Welt ihrer individuell-kreativen Wir-
kungsräume. Freuen Sie sich über die Vielzahl an Möglichkeiten und nehmen Sie ihre Einladung an!

Winfried Franz Ganster,  Schreiber, Wanderer, Stadtvermesser, 
Herausgeber der Edition PLAKA(r)T…

weInfrühlIng
am vergangenen Wochenende lud die Familie 
Franz und inge loder-taucher Weinliebhaber zu 
ihren 13. Breitegger Weinfrühlingstagen in den 
Gansrieglhof ein, um die Weine des neuen Jahr-
ganges gemeinsam zu einem schmackhaften Menü 
vom Partyservice Peter und albine loder-taucher 
zu präsentieren. 
unter dem Motto „Wein und Spargel“ wurden den 
zahlreich erschienenen Gästen neben den haus-
eigenen Qualitätsweinen auch Gerichte mit hei-
mischem Spargel serviert. Für zünftige unterhal-
tung sorgten „Spazierklang“ und „Zenz und seine 
Freunde“.
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ff hohenKogl/MItterdorf InforMIert
Freiwillige Feuerwehr Hohenkogl • www.ffhohenkogl.at • 8181 Mitterdorf 47 • Telefon: 03172/ 29 22

abschnittsfunkübung

am Freitag, 05.04.2019 fand die jährliche Funk-
abschnittsübung des abschnittes 1 Weiz bei 
uns in hohenkogl statt. Von den teilnehmenden 
Wehren aus Rollsdorf, etzersdorf, landscha, 
Weiz, Kleinsemmering, Garrach und hohenkogl 
mussten verschiedene aufgaben im Bereich des 
digitalfunks bewältigt werden. Zum abschluss 
gab es noch ein gemütliches zusammensitzen 
im Feuerwehrhaus hohenkogl. herzlichen dank 
an unseren orts-Funkbeauftragten oBi Peter Ste-
vens für die organisation dieser Übung!

dass der Feuerwehr die umwelt sehr am herzen 
liegt, beweist sie ja bei zahlreichen einsätzen. 
neben teilnehmern aus der Bevölkerung bewies 
dies auch unsere Feuerwehrjugend, welche am 
Samstag, 06.04.2019 an der aktion „Saubere 
Steiermark“ teilnahm. damit trug auch sie einen 
wertvollen teil an der Verschönerung unserer 
Gemeinde Mitterdorf/Raab bei.

feuerwehrjugend räumt auf!

am Freitag, 26.04.2019 fand im Feuerwehrhaus 
eine Übung für unsere atemschutz-Geräteträger 
statt. Besonders ein einsatz mit schweren atem-
schutz birgt zum teil erhebliche Gefahren für die 
einsatzkräfte. Viele davon lassen sich allerdings 
mit ausreichend Wissen rechtzeitig erkennen. 
eine große Gefahr bei Bränden in geschlossenen 
Räumen stellt die durchzündung der erhitzten 
Rauchgase dar, bei der schlagartig ein ganzer 
Raum oder teile eines Gebäudes in Flammen ste-
hen. So wurde bei dieser Übung diesmal beson-
ders das themen smoke reading, also „im Rauch 
lesen“ beübt. der atemschutz-Geräteträger kann 
am „atmen und Pulsieren“ des Rauches und 
dessen Farbe erkennen, ob eine einigermaßen 
gefahrlose Brandbekämpfung im innenangriff 
möglich ist. Weitere themen waren das richtige 
tür öffnen und die hydraulische Ventilation mit 
einem c-hohlstrahlrohr. hierfür sucht der einge-
setzte atemschutztrupp eine Öffnung ins Freie, 
öffnet diese und hält das Strahlrohr aus dem Fens-
ter. Mit einem breiten Sprühstrahl wird aus dem 
Fenster in das Freie Wasser abgegeben. aufgrund 
der entstehenden injektor Wirkung wird Brand-
rauch aus dem Gebäude gesaugt und es verbes-
sern sich die Sicht- und temperaturbedingungen 
im inneren des objektes. danke an unseren 
atemschutzbeauftragten BM daniel Feichtinger 
für die Vorbereitung dieser Übung!

übung zum thema 
atemschutz
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